
HERZLICH WILLKOMMEN
ZUR WAHLEINWEISUNG FÜR DIE 

BUNDESTAGSWAHL

AM SONNTAG, DEN 23.02.2025



VORSTELLUNG
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Frau
Jennifer Jahn
Rechtsdirektorin
Kreiswahlleiterin

Frau
Tina Möller
Amtsl. Einwohneramt
stellv. Kreiswahlleiterin

Herr
Jannik Kleinlein
Stellv. Amtsleiter 
Einwohneramt
Wahlsachbearbeiter

Frau
Claudia Vogler
Wahlsachbearbeiterin



ALLGEMEINE NEUERUNGEN
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Aufteilung Wahllokale:

- 40 Urnenwahllokale
- 30 Briefwahllokale

Wahlunterlagen:

- Liste Erreichbarkeit Hausmeister
- Unterlagensammlung für Briefwahlvorsteher
- Muster der Niederschrift, Schnellmeldung, Wahlschein
- Wahltrainer
- Wahlanweisung



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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1. Wahlamt:
Das Wahlamt ist über die ganze Wahlzeit für Sie besetzt.
Haben Sie Fragen oder tritt ein Problem auf? Wenden Sie sich direkt an uns. 
Kontaktdaten Wahlamt:
Mail: einwohneramt@coburg.de
Telefon: 09561 89-3222

2. Wahlzeit:
Die Abstimmungszeit dauert am Sonntag, 23. Februar 2025 von 08:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr

3. Wahlgebiet:
Nach dem Bundeswahlgesetz ist das Bundesgebiet in 299 Wahlkreise 
gegliedert. Zurzeit leben rund 250.000 Einwohner in einem Wahlkreis. 
Abweichungen von dieser Richtzahl dürfen nicht mehr als 15 Prozent betragen. 
Liegt sie über 25 Prozent, müssen die Wahlkreise neu zugeschnitten werden.



BRIEFWAHLVORSTAND, 
BRIEFWAHLVORSTEHER
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Der Briefwahlvorstand sorgt für die unparteiische und ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl und für die Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk.

Der Briefwahlvorstand besteht aus:

 1x Briefwahlvorsteher + 1x Stellvertreter
 1x Schriftführer + 1x Stellvertreter
 2x Beisitzern



BRIEFWAHLVORSTAND, 
BRIEFWAHLVORSTEHER
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Der Briefwahlvorstand ist beschlussfähig, wenn

 bei der Zulassung o. Zurückweisung von Wahlbriefen: mindestens 3 Personen 
anwesend sind (darunter Briefwahlvorsteher und Schriftführer oder deren 
Stellvertreter)

 bei der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses: mindestens 5 
Personen anwesend sind (darunter Briefwahlvorsteher und Schriftführer oder 
deren Stellvertreter)

Bei den Abstimmungen entscheidet Stimmenmehrheit. Bei Stimmgleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.



STIMMRECHT
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Bundestagswahl

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen und erhält einen Stimmzettel.



ÖFFENTLICHKEIT
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Die Wahl ist öffentlich!

Während der Wahlhandlung u. während der 
Ermittlung/Feststellung des 
Wahlergebnisses hat jedermann Zutritt zum 
Wahlraum



STÖRUNG

9

X Der Briefwahlvorstand kann Personen, welche 
die Ruhe u. Ordnung stören, aus dem 
Wahlraum verweisen



WAHLBRIEF
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Der Wahlbrief ist der von 
Briefwählern an die Gemeinde 
zurückgesandte amtliche rote 
Wahlbriefumschlag



INHALT BRIEFWAHLUNTERLAGEN
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 Wahlschein, ausgestellt durch die Gemeinde 
für den mit Namen, Geburtsdatum und 
Anschrift bezeichneten Wähler, im unteren 
Teil mit der vom Wähler/Hilfsperson 
unterschriebenen Versicherung an Eides statt.

 ein verschlossener Stimmzettelumschlag
(weiß), in dem sich der Stimmzettel befindet.



WAHLSCHEIN

12



BRIEFWAHLVORSTAND
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 Der Briefwahlvorstand tritt um 15 Uhr 
zusammen.

 Keine Annahme von roten Wahlbriefen 
durch Wähler

Briefwahlunterlagen müssen am Wahlsonntag 
bis 18 Uhr bei der Gemeinde eingegangen sein.

Mit den Zählen und Öffnen der 
Wahlbriefe muss rechtzeitig vor 18 Uhr
begonnen werden, damit das Auszählen 
der Stimmen unmittelbar ab 18 Uhr 
oder nach der Bearbeitung der von der 
Gemeinde nachträglich überbrachten 
Wahlbriefe beginne kann.

Briefwahlvorstand überzeugt sich davon, 
dass die Wahlurne leer ist. -> 
verschließen der Urne. Öffnung erst 
nach 18 Uhr wieder.



FESTSTELLUNG GESAMTZAHL
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 Feststellung Gesamtzahl der roten 
Briefwahlumschläge

 Übertragung in die Niederschrift

Ggfs. Werden dem Briefwahlvorstand 
vom Wahlamt weitere Wahlbriefe 
gebracht, die am Wahltag bis 18 Uhr 
bei der Gemeinde abgegeben werden 
können. -> Gesonderte Eintragung in 
der Niederschrift



WAHLNIEDERSCHRIFT
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Sofern dem Briefwahlvorstand ein Verzeichnis 
über für ungültig erklärte Wahlscheine 
übergeben worden ist, werden die betroffenen 
Wahlbriefe zunächst ausgesondert.

Diese Wahlbriefe werden erst nach Behandlung 
der übrigen Wahlbriefe geöffnet und über 
deren Zurückweisung oder Zulassung 
beschlossen



BEHANDLUNG WAHLBRIEFE
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Schritt 1
Nach Feststellung der Gesamtzahl der Wahlbriefe, werden 
diese einzeln und nacheinander geöffnet. Nur rote 
Wahlbriefe öffnen!
Entnahme Wahlschein und Stimmzettelumschlag (weiß).

Schritt 2
Prüfung, ob Wahlschein o. Stimmzettelumschlag 
Anlass zu Bedenken geben.



BEHANDLUNG WAHLSCHEIN
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Schritt 3
Stimmzettelumschlag wird ungeöffnet in die Wahlurne 
geworfen. Sammlung der Wahlscheine.
Werden gegen Wahlscheine Bedenken erhoben, werden 
die Wahlbriefe ausgesondert -> Verzeichnis für ungültig 
erklärte Wahlscheine



RÜCKWEISUNG ROTER WAHLBRIEFE
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Der Briefwahlvorstand beschließt über die Zulassung oder 
Zurückweisung der zunächst ausgesonderten Wahlbriefe. 
Der Wahlbrief ist durch Beschluss des Briefwahlvorstands aus folgenden Gründen 
zurückzuweisen:



RÜCKWEISUNG

Dem roten Wahlbriefumschlag liegt kein oder kein für den jeweiligen Wahlkreis gültiger 
Wahlschein bei.

Der Wähler oder die Hilfsperson hat auf dem Wahlschein die vorgeschriebene 
Versicherung an Eides statt nicht unterschrieben.

Dem roten Wahlbriefumschlag sind keine Stimmzettelumschläge beigefügt.
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RÜCKWEISUNG

Weder der rote Wahlbriefumschlag noch der weiße Stimmzettelumschlag ist 
verschlossen.

Der rote Wahlbriefumschlag enthält mehrere (weiße) Stimmzettelumschläge, aber nicht 
die gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt 
versehener Wahlscheine.

Es ist kein amtlicher weißer oder überhaupt kein Stimmzettelumschlag benutzt worden.
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RÜCKWEISUNG

Es ist ein weißer Stimmzettelumschlag benutzt worden, der offensichtlich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich 
fühlbaren Gegenstand enthält.

Die Zahl der beanstandeten, der nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen und 
der zurückgewiesenen Wahlbriefe sind für jede Wahl getrennt in der jeweiligen 
Wahlniederschrift zu vermerken.
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RÜCKWEISUNG BESCHLUSS
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Die zurückgewiesenen Wahlbriefe
(roter Wahlbriefumschlag samt 
Inhalt) sind mit einem Vermerk über 
den Zurückweisungsgrund und das 
Abstimmungsverhältnis zu versehen 
und wieder zu verschließen. 

Diese Wahlbriefe sind auszusondern 
und als Anlage später der 
Wahlniederschrift beizufügen.



RÜCKWEISUNG NIEDERSCHRIFT
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Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden 
nicht als Wähler gezählt, ihre Stimmen gelten als nicht 
abgegeben. Es erfolgt kein Eintrag als „ungültige 
Stimmen“ in den jeweiligen Wahlniederschriften.

Die Stimmzettelumschläge der beschlussmäßig 
zugelassenen Wahlbriefe sind ungeöffnet in die 
Wahlurne zu legen. Die zu diesen Wahlbriefen 
gehörenden Wahlscheine werden für die Zählung der 
Wähler benötigt sie müssen gesondert verwahrt werden 
und sind der Niederschrift als Anlage beizufügen.



ERMITTLUNG ZAHL DER WÄHLER

Mit der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist zu beginnen:

- nachdem alle Wahlbriefe zugelassen oder zurückgewiesen wurden
- die Stimmzettelumschläge ungeöffnet in die Wahlurnen gelegt worden sind
- jedoch nicht vor Schluss der allgemeinen Wahlzeit um 18:00 Uhr
- erst nach Bearbeiten der vom Wahlamt der Gemeinde/Stadt nachträglich zugeteilten 

Wahlbriefe.
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ERMITTLUNG ZAHL DER WÄHLER

Entleeren der Wahlurnen und Ermittlung der Zahl der Wähler.

Briefwahlvorsteher überzeugt sich, dass die Wahlurne leer ist.

Nun wird mit dem zählen begonnen.

25



ERMITTLUNG ZAHL DER WÄHLER
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Beisitzer = Zählt alle weißen 
Stimmzettelumschläge (ohne zu 
öffnen) -> Gesamtzahl ist in der 
Wahlniederschrift einzutragen

Briefwahlvorsteher/Schriftführer = 
Zählt alle Wahlscheine. Die 
Gesamtzahl in die Wahlniederschrift 
einzutragen.



ERMITTLUNG ZAHL DER WÄHLER

Wahlscheine + 
Stimmzettelumschläge müssen
übereinstimmen!

Ist dies nicht der Fall
- ggf. befinden sich in der Wahlurne 

weiße Stimmzettelumschläge
- Zahlvorgang wiederholen
- Anruf bei Gemeinde -> Vermerk in 

der Wahlniederschrift
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ÖFFNEN DER STIMMZETTELUMSCHLÄGE
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Nach 18 Uhr

Öffnen mehrere Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers 
die Stimmzettelumschläge, nehmen die Stimmzettel heraus, 
bilden daraus die folgenden Stapel



SORTIERUNG DER STIMMZETTEL
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UNGÜLTIGE STIMMZETTEL
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Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

 Nicht amtlich hergestellt ist,

 für einen anderen Wahlkreis gültig ist

 den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei 
erkennen lässt und

 einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

-> Stapel e)

Stimmzettel, die keine 
Kennzeichnung haben sind 
ungültig -> Stapel c)

Keine Beschlussfassung



STIMMZETTEL STAPEL E)
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Beschlussfassung des gesamten 
Briefwahlvorstands:

 Beschluss ist auf der Rückseite des 
Stimmzettels anzubringen

 Gesonderte Zuweisung des 
entsprechenden Stapels! Somit 
wiederauffindbar.

 Alle beschlussmäßig behandelten 
Stimmzettel sind der 
Wahlniederschrift beizufügen.

 Eintragung der Stimmen in ZS II, für 
gültig (jeweilige Partei) oder ungültig.



BEISPIELE
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GÜLTIG



BEISPIEL
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UNGÜLTIG



BEISPIELE
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BEISPIELE
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BEISPIELE
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BEISPIELE
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BEISPIELE
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BEISPIELE
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BEISPIELE
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BEISPIEL
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AUSZÄHLEN

42

Zählen der ungültigen Stimmen:

-> leere Stimmzettelumschläge [Stapel c)] = 1x ungültige Stimme

-> zwei Stimmzettel in einem Stimmzettelumschlag [Stapel d)]
= beide gleich abgestimmt -> eine gültige Stimme
= ungleich abgestimmt -> eine ungültige Stimme



ZWISCHENSUMME I
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1. Gültige Stimmen, Stapel a), prüfen

• einzelne Stapel in der Reihenfolge der Landeslisten
• prüfen, ob auf den Stimmzetteln eines jeden Stapels die Kennzeichnung der Erst- und
Zweitstimme für den Bewerber und die Landesliste derselben Partei erfolgte

• Laut ansagen für jeweils welchen Bewerber und welche Landesliste er Stimmen (Erst- und
Zweitstimme) enthält

• Bei Bedenken, fügen den Stimmzettel dem ausgesonderten Stapel beifügen

2. Ungültige Stimmen, Stapel c), prüfen

• jeden Stimmzettel prüfen, ob er eindeutig ungekennzeichnet ist
• ansagen, dass beide Stimmen (Erst- und Zweitstimme) ungültig sind
• kein Beschluss des Wahlvorstands herbeizuführen

3. Zählen



ZWISCHENSUMME II
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1. Ordnen und Zählen nach Zweitstimmen Stapel b)

• für jede Landesliste einen gesonderten Stapel bilden
• aus den Stimmzetteln, auf denen nur eine Erststimme und keine Zweitstimme
abgegebenen worden ist, wird ein eigener Stapel gebildet

• bei Bedenken, den Stimmzettel dem ausgesonderten Stapel beifügen
• laut vorlesen, für welche Landesliste die Zweitstimme abgegeben worden ist; bei
den Stimmzetteln, auf denen nur die Erststimme abgegeben worden ist, sagen,
dass die nicht abgegebene (nicht gekennzeichnete) Zweitstimme ungültig ist; ein
Beschluss hierfür ist nicht notwendig

• zählen



ZWISCHENSUMME II
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2. Ordnen und Zählen nach Erststimmen Stapel b)

• für jeden Bewerber einen gesonderten Stapel bilden
• aus den Stimmzetteln, auf denen nur eine Zweitstimme und keine Erststimme
abgegeben worden ist, wird ein eigener Stapel gebildet. kein Beschluss des
Wahlvorstands herbeizuführen

• bei Bedenken, den Stimmzettel dem ausgesonderten Stapel beifügen
• laut vorlesen, für welchen Bewerber die Erststimme abgegeben worden ist; bei
den Stimmzetteln, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden ist, sagen,
dass die nicht abgegebene (nicht gekennzeichnete) Erststimme ungültig ist; ein
Beschluss hierfür ist nicht notwendig

• zählen



ZWISCHENSUMME III
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• Beschlussfassung über die Gültigkeit von Stimmen



BEKANNTGABE DES WAHLERGEBNISSES
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Das endgültige Wahlergebnis im Briefwahlbezirk wird unter 
Abschnitt 4 der Wahlniederschrift festgestellt. Der 
Wahlvorsteher gibt das Ergebnis der Bundestagswahl im 
Wahlbezirk mündlich bekannt.



SCHNELLMELDUNG
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• der Wahlvorsteher hat das Ergebnis auf 
schnellstem Weg (i. d. R. Telefon, E-Mail 
oder Fax) an die vereinbarte Stelle 
weiter zu melden

• die Reihenfolge der Angaben im 
Vordruck V 3/WV ist bei der Durchgabe 
genau einzuhalten



ZUSAMMENFASSUNG NIEDERSCHRIFT
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ZUSAMMENFASSUNG NIEDERSCHRIFT
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ZUSAMMENFASSUNG NIEDERSCHRIFT
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ZUSAMMENFASSUNG NIEDERSCHRIFT
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WAHLNIEDERSCHRIFT
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Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses hat der Schriftführer eine Wahlniederschrift zu erstellen.

Wichtig!:
Die Wahlniederschrift ist von allen Mitgliedern des Briefwahlvorstandes 
zu unterschreiben.

Die Wahlniederschrift ist mit ihren Anlagen in die Versandtasche V8 zu 
legen und auf schnellstem Weg dem Wahlamt zu übermitteln. 
Adresse: Am Viktoriabrunnen 4

Die übrigen Wahlunterlagen sind entsprechend zu bündeln. Das genaue 
Verpacken kann vor Ort in der Verpackungsanweisung und der 
Checkliste nachgelesen werden.



ABSCHLUSS
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Nachdem die Wahlunterlagen vom Wahlamt geprüft worden sind und alles 
korrekt ist, erfolgt die Entlassung des Briefwahlvorstands. Erst dann dürfen 

Sie den Heimweg antreten.



ABSCHLUSS
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Vielen Dank für Ihr Engagement in diesem 
wichtigen Ehrenamt!


